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(54) Gefahrenmelder

(57) Gefahrenmelder, insbesondere Gas- oder
Brandmelder, mit einem an einer Wand oder Decke an-
bringbarem Gehäuse, das einen Gefahrendetektor, der
über mindestens eine Öffnung mit der Umgebung des
Gehäuses in Funkverbindung ist, eine elektronische
Schaltungsanordnung für die Auswertung der Signale
des Gefahrendetektors, ein mit der elektronischen Schal-

tungsanordnung verbundenes Funkmodul mit Antenne
zum drahtlosen Empfangen oder Senden von Signalen
von/zu einer Sende-/Empfangsstation eine Batterie für
die Energieversorgung der elektronischen Schaltungs-
anordnung und ein Funkmodul enthält, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein die Öffnung abdeckendes metallisches
Schutzsieb als Antenne ausgelegt und mit dem Anten-
nenausgang des Funkmoduls verbunden ist.



EP 1 612 754 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Gefahren-
melder nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Die Übertragung von Signalen auf drahtlosem
Wege (Funk) ist in der Gefahrenmeldetechnik seit lan-
gem bekannt. Es sind auch Brandsensoren bzw. -detek-
toren bekannt, die einen Sender enthalten zum Übertra-
gen von Signalen auf einen stationären Empfänger und
umgekehrt.
[0003] Aus DE 44 08 268 C2 ist bekannt geworden,
zur Erhöhung der Betriebs- und Störsicherheit die Emp-
fangsfeldstärken der Funksignale bei der Inbetriebnah-
me der Funkalarmanlage in dem Empfangsgerät abzu-
speichern. So können Veränderungen der Ausbreitungs-
bedingungen der Funkwellen anhand von Veränderun-
gen der Empfangsfeldstärke registriert und in den Da-
tentelegrammen übertragen werden. Es ist daraus ferner
bekannt geworden, unterschiedliche Frequenzen oder
Frequenzbänder zu verwenden, da bekanntlich die Aus-
breitungscharakteristik von Funkwellen von der verwen-
deten Trägerfrequenz abhängt.
[0004] In WO 00/43964 ist ein Funkalarmsystem be-
schrieben, das einen Brandmelder mit einem integrierten
Funksender nutzt. Wird von dem Brandmelder ein Brand
registriert, wird von diesem ein Funksignal gesendet. Das
Signal wird in einem Empfänger eines nächstgelegenen
Feuerlöschers empfangen, wobei beim Empfang des
Alarmsignals ein lautstarker Signalton abgegeben wird,
wodurch der Feuerlöscher lokalisiert werden kann.
[0005] In JP 7002216261 A ist ein Sendermodul für
einen Brandmelder beschrieben, der von einer Batterie
gespeist wird. Die Anordnung der Antenne ist so gewählt,
daß sie sich möglichst am äußeren Rand des Sender-
moduls im Brandmelder befindet, um eine effektive Ab-
strahlung der Funkwellen zu gewährleisten. Bei dieser
Lösung kommt es jedoch nicht zu einer optimalen kreis-
förmigen Abstrahlung der Funkwellen, da die Batterie in-
nerhalb des Brandmelders dicht an der Sendeantenne
liegt. Die Batterie weist bekanntlich einen metallischen
Mantel auf, der zu einer Abschattung der Funkwellen
führt.
[0006] In DE 100 54 297 A1 ist ein elektronischer
Brandmelder beschrieben. Ein Funkmodul ist als sepa-
rates Bauteil von außen auf den Brandmelder aufsteck-
bar. Vorteilhaft ist, daß die Antenne außen am Funkmo-
dul angebracht werden kann, wodurch eine optimale Ab-
strahlungscharakteristik erzielt wird. Nachteilig ist hinge-
gen, daß ein besonderes Modul für die Funkübertragung
erstellt werden muß und daß ein Steckplatz mit mehreren
Steckkontakten für die Verbindung zum Brandmelder be-
reitgestellt werden muß. Durch die Verwendung von
Steckkontakten leidet die Betriebssicherheit eines der-
artigen Brandmelders.
[0007] Bei der Abstrahlung und dem Empfang von
Funksignalen beeinflussen mehrere Faktoren die Reich-
weite der Funkwellen bzw. ihre Strahlcharakteristik. Bei
den häufigsten Anwendungen für Brandmelder sind Bat-

terien oder Akkumulatoren als Energiequellen in den
Brandmelder integriert. Wie schon bemerkt, besitzen
Batterien Metallgehäuse, die relativ dicht an der Sende-
bzw. Empfangsantenne im Brandmelder positioniert
sind. Dadurch erfolgt eine Abschattung der Funkwellen
für bestimmte Richtungen und daraus resultiert eine ver-
minderte Reichweite und somit auch Störanfälligkeit für
die Funkübertragung.
[0008] Anordnung und Ausführung der Antenne ist von
großer Wichtigkeit. Hierdurch wird im wesentlichen der
maximale Abstand zwischen Empfängern und Sendern
für eine funktionierende Funkübertragung bestimmt.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Gefahrenmelder, insbesondere Gas- oder Brand-
melder mit einem Funksende- und/oder Empfangsmodul
zu schaffen, bei dem eine optimale Wellenausbreitungs-
charakteristik erhalten wird zur Erhöhung der Betriebs-
sicherheit und Verringerung der Störanfälligkeit.
[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Gefahrenmelder
ist ein die Öffnung im Gehäuse abdeckendes metalli-
sches Schutzsieb vorgesehen, das als Antenne ausge-
bildet und mit dem Antennenausgang des Funkmoduls
verbunden ist.
[0012] Gefahrenmelder, insbesondere Gas- oder
Brandmelder, sind Einheiten, die an der Decke oder der
Wand eines Gebäudes angebracht werden. Ein Detektor
zur Bestimmung einer veränderten Gaszusammenset-
zung oder von Aerosolen in der Atmosphäre befindet sich
üblicherweise innerhalb eines Gehäuses. Die Umge-
bungsluft bzw. Aerosole oder das Gas müssen zunächst
über mindestens eine Öffnung in das Gehäuse eintreten,
um zum Detektor zu gelangen. Um Störungen zu ver-
meiden, ist es an sich bekannt, die Öffnung so auszuge-
stalten, daß Stäube oder sonstige gröbere in der Luft
schwebende Teilchen nicht in das Innere des Gehäuses
gelangen und dadurch die Meßstrecke beeinträchtigen
und einen Fehlalarm auslösen. Bei der Erfindung ist er-
kannt worden, daß ein Sieb, mit dem eine derartige Öff-
nung verschlossen wird, als Metallsieb geformt werden
kann, das gleichzeitig als Antenne ausgelegt ist. Be-
kanntlich muß die Länge einer Antenne in einem be-
stimmten Verhältnis zur Wellenlänge der Funkwellen ste-
hen.
[0013] Um keine Richtung für das Gas zu bevorzugen,
ist es üblich, Öffnungen über den Umfang des Gehäuses
zu verteilen, über welche eine Fluidkommunikation zwi-
schen dem Detektor und der Umgebung des Melders
hergestellt wird. Mit Hilfe des Schutzsiebes kann daher
eine Abdeckung sämtlicher Öffnungen gleichzeitig erfol-
gen und damit zugleich eine geeignete Längenabmes-
sung für das Sieb gewählt werden. Da die Öffnungen
relativ weit entfernt sind von der Batterie im Melderge-
häuse, ist die störende Auswirkung auf den Sende- oder
Empfangsvorgang reduziert. Außerdem liegen die Öff-
nungen im Meldergehäuse zumeist in einem bestimmten
Abstand zur Decke oder zur Wand des Gebäudes, was
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der Ausbreitungscharakteristik positiv entgegenkommt.
[0014] Es sind verschiedene konstruktive Lösungen
denkbar zur Verwirklichung der beschriebenen Erfin-
dung. Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Länge des Schutzsiebes ein ganzteiliger Bruchteil der
Wellenlänge der gesendeten oder empfangenen Signa-
le. Die Beziehung zwischen Wellenlänge, Frequenz und
Lichtgeschwindigkeit ist bekanntlich 

wobei Lambda die Wellenlänge, c die Lichtgeschwindig-
keit und f die Frequenz ist. Wird z.B. eine Frequenz von
433 MHz gewählt, ist λ = 69,28 cm. Ein optimales An-
tennenmaß ergibt sich bei einer Antennenlänge von λ,
λ/2, λ/4 und λ5/8. Eine Antennenlänge λ/4 ist daher 17,32
cm. Bei einer Frequenz von 868 MHz ergibt sich für λ/2
eine Antennenlänge von 17,28 cm. Dies ist eine Abmes-
sung, wie sie für ein Schutzsieb innerhalb des Melder-
gehäuses in Frage kommt.
[0015] Das Schutzsieb und damit die Antenne ist vor-
zugsweise kreisförmig, wobei der Kreis geteilt ist, d.h.
die Enden des Schutzsiebes elektrisch nicht miteinander
in Verbindung stehen. Das Funkmodul ist vorzugsweise
mit einem Ende des Schutzsiebes verbunden. Durch
Veränderung des Abstands zwischen den Enden läßt
sich mithin die Länge des Schutzsiebes bzw. die optimale
Antennenlänge einstellen.
[0016] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, daß das Schutzsieb in einer ersten Ebene des
Gehäuses angeordnet und in dieser Ebene die einen De-
tektor enthaltende Meßkammer angeordnet ist. In einer
zweiten Ebene, die näher an der Wand oder der Decke
liegt, ist das Funkmodul angeordnet. Dadurch wird eine
weitere räumliche Trennung zwischen Antenne einer-
seits und Batterie andererseits erhalten.
[0017] Die Batterie ist vorzugsweise in einer dritten
Ebene des Gehäuses angeordnet, die wiederum ihrer-
seits näher an der Wand oder der Decke liegt als die
zweite Ebene.
[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die zuletzt beschriebene Ausführungsform da-
durch realisiert, daß das Gehäuse aus drei Teilen be-
steht, nämlich einem Melderrumpf, der an der Decke
oder Wand befestigbar ist und der die Batterie aufnimmt,
einem Schalenteil, welches an dem Melderrumpf an-
bringbar ist und das Funkmodul, eine elektronische
Schaltungsanordnung und den Detektor hält und einem
Kappenteil, das mit dem Schalenteil lösbar verbindbar
ist und das Schutzsieb und den Detektor aufnimmt.
Durch Abnehmen des Kappenteils vom Schalenteil ist
das Innere der Meßkammer zugänglich und kann gewar-
tet werden, wie auch das Schutzsieb, das gegebenen-
falls zu reinigen ist. Durch Abnehmen auch des Scha-

lenteils vom Melderrumpf ist die elektronische Schal-
tungsanordnung und das Funkmodul zugänglich.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert.

Fig. 1 zeigt perspektivisch einen Gefahrenmelder
nach der Erfindung.

Fig 2 zeigt perspektivisch das Schalenteil mit einem
Schutzsieb für das nicht gezeigte Kappenteil.

Fig. 3 zeigt die Seitenansicht der Darstellung nach
Fig. 2 mit teilweise weggebrochenen Teilen.

Fig. 4 zeigt eine ähnliche Darstellung wie Fig. 1, je-
doch um 180° gedreht wiederum mit weggebro-
chenen Teilen.

[0020] In Fig. 1 ist ein Brandmelder 10 dargestellt, des-
sen Gehäuse aus drei Teilen besteht, nämlich einem
Melderrumpf 12, der an einer Decke oder einer Wand
eines Gebäudes (nicht gezeigt) befestigbar ist, einem
Schalenteil 14 und einem Kappenteil 16. Das Schalenteil
14 ist mittels Schrauben oder durch eine Schnappver-
bindung am Rumpfteil 12 lösbar befestigbar und das
Kappenteil 16 ist lösbar am Schalenteil 14 mit Hilfe von
Schrauben oder durch eine Schnappverbindung befe-
stigbar.
[0021] In Fig. 1 ist ferner zu erkennen, daß das Kap-
penteil 16 in Umfangsrichtung gleich beabstandete Rip-
pen oder Stege 18 aufweist, die mit einem Bodenab-
schnitt 20 verbunden sind. Dadurch sind Strömungsöff-
nungen 22 gebildet, durch welche eine Verbindung her-
gestellt wird zwischen dem Inneren des Brandmelders
10 und der Umgebung. Die Öffnungen 22 sind auf der
Innenseite der Rippen 18 durch ein metallisches Schutz-
sieb 24 abgedeckt. In Fig. 4 ist zu erkennen, daß die
Rippen 18 auf der dem Abschnitt 20 gegenüberliegenden
Seite mit einem Ringflansch 26 verbunden sind, der in
einer ringförmigen Ausnehmung 28 (Fig. 2) des Scha-
lenteils 14 aufgenommen ist.
[0022] Eine innere Wandfläche 30 des Schalenteils 14
begrenzt eine Meßkammer. An der Wandfläche 30 ist
eine Infrarotsendediode 32 angebracht, und eine Emp-
fangsdiode 34 "blickt" in den durch die Wandfläche 30
begrenzten Meßraum, wobei ein Abschattungselement
34a verhindert, daß direktes Licht von der Sendediode
32 zur Empfangsdiode 34 gelangt.
[0023] In Fig. 2 ist das Kappenteil 16 entfernt, jedoch
das Sieb 24 belassen. Wie erkennbar, ist das metallische
Sieb 24 kreisförmig angeordnet, wobei jedoch zwischen
den freien Enden des Siebs 24 ein Spalt 36 gebildet ist.
Wie schon erwähnt, bei angebrachtem Kappenteil 16 be-
findet sich das Sieb 24 auf der Innenseite der Rippen 18
und verhindert das Eindringen von Schmutz und Insek-
ten.
[0024] Aus den Fig. 3 und 4 ist zu erkennen, daß auf
der dem Sieb 24 gegenüberliegenden Seite des Scha-
lenteils 14 eine Schaltplatine 38 angebracht ist, auf wel-
cher die elektronische Schaltungsanordnung angeord-

3 4 



EP 1 612 754 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

net ist zum Betrieb des gezeigten Melders 10. Unterhalb
der Schaltplatine nach Fig. 3 oder 4 ist ein Funkmodul
40 angebracht. Das Funkmodul ist mit einem Draht 42
verbunden, der senkrecht zur Schaltplatine 38 durch den
Wandabschnitt 30 hindurchgeführt ist und, wie insbeson-
dere in Fig. 3 zu erkennen, mit einem Ende des Schutz-
siebs 24 verbunden ist, wie bei 46 gezeigt. Das Schutz-
sieb 24 ist mithin Antenne für das Funkmodul 40, wobei
seine Länge eine an die Wellenlänge der Übertragungs-
frequenz angepaßte Abmessung aufweist.
[0025] Beim Zusammenbau der gezeigten Teile wird
das Kappenteil 16 auf das Schalenteil 14 aufgesetzt, wo-
bei eine Schnappverbindung hergestellt werden kann,
wie durch die Zungen 50 in Fig. 3 angedeutet. Die Einheit
aus Kappenteil 16 und Schalenteil 14 kann mit Hilfe von
Schrauben am Rumpfteil 12 angebracht werden, wie in
Fig. 1 angedeutet.
[0026] Es versteht sich, daß das Funkmodul sowohl
als Empfangs- als auch als Sendemodul bzw. auch für
beides ausgelegt sein kann.
[0027] Es sei noch erwähnt, daß in dem Rumpfteil 12
eine Batterie oder ein Akkulator angeordnet ist, der das
Funkmodul 40 und die Schaltplatine 38 sowie den De-
tektor 32, 34 mit elektrischer Energie versorgt.

Patentansprüche

1. Gefahrenmelder, insbesondere Gas- oder Brand-
melder, mit einem an einer Wand oder Decke an-
bringbaren Gehäuse, das einen Gefahrendetektor,
der über mindestens eine Öffnung mit der Umge-
bung des Gehäuses in Funkverbindung ist, eine
elektronische Schaltungsanordnung für die Auswer-
tung der Signale des Gefahrendetektors, ein mit der
elektronischen Schaltungsanordnung verbundenes
Funkmodul mit Antenne zum drahtlosen Empfangen
oder Senden von Signalen von/zu einer Sen-
de-/Empfangsstation und eine Batterie für die Ener-
gieversorgung der elektronischen Schaltungsanord-
nung und des Funkmoduls enthält, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein die Öffnung (22) abdecken-
des metallisches Schutzsieb (24) als Antenne aus-
gelegt und mit dem Antennenausgang des Funkmo-
duls (40) verbunden ist.

2. Gefahrenmelder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Länge des Schutzsiebes
(24) ein ganzteiliges Bruchteil der Wellenlänge der
gesendeten oder empfangenen Signale ist.

3. Gefahrenmelder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Schutzsieb (24) an den
Enden elektrisch unverbunden ist.

4. Gefahrenmelder nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Antennenausgang mit ei-
nem Ende des Schutzsiebs (24) verbunden ist.

5. Gefahrenmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schutzsieb
(24) kreisförmig ist.

6. Gefahrenmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schutzsieb
(24) in einer ersten Ebene des Gehäuses angeord-
net und einer den Detektor (32, 34) enthaltenden
Meßkammer zugeordnet ist und das Funkmodul (40)
in einer zweiten Ebene des Gehäuses angeordnet
ist, die näher an der Wand oder Decke liegt.

7. Gefahrenmelder nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Funkmodul (40) Bestandteil
einer Schaltplatine (38) für die elektronische Schal-
tungsanordnung oder an dieser angebracht ist.

8. Gefahrenmelder nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, daß die Batterie in einer dritten
Ebene des Gehäuses angeordnet ist, die näher an
der Wand oder Decke liegt als die zweite Ebene.

9. Gefahrenmelder nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse einen
die Batterie aufnehmenden und an der Wand oder
Decke befestigbaren Melderrumpf (12), ein die elek-
tronische Schaltungsanordnung, das Funkmodul
(40) und den Detektor haltendes, mit dem Melder-
rumpf lösbar verbindbares Schalenteil (14) und ein
die Öffnung (22) bildendes und das Schutzsieb (24)
aufnehmendes, mit dem Schalenteil lösbar verbind-
bares Kappenteil (16) aufweist.

10. Gefahrenmelder nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Melderrumpf (12), Schalenteil
(14) und Kappenteil (16) kreisförmigen Umfang auf-
weisen.

11. Gefahrenmelder nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, daß das Kappenteil (16) in Umf-
angrichtung beabstandete annähernd vertikale Rip-
pen (18) aufweist, die mehrere Öffnungen (22) bil-
den, die an der Innenseite des Kappenteils (16)
durch das Schutzsieb (24) abgedeckt sind.
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